
4!Von Aschereye» »itd Teuchte».
§ . 5»

So viel den Biber-vder Otter -Fang betrifft / wollen Wir zu Ber;
Hütung drr Strittigkeiten / so sich zwischen denen / welchen die Zisch«
Gerechtigkeit / und Wild -Paan zugehdret/ ereignen möchten / geord¬
net haben / daß so woh! der Biber-als Otter-Fang im Wasser / oder
nechst daran an der Gestätten demjenigenallein/ welchem das Fisch»
Wasser zueständig / gebührensolle.

§ . 6»
Im übrigen soll eS bey denen unterschiedlich auffgerichten/ und

xublicirkn Fisch-Ordnungen/ so lang Wir darinnen keine Arnderung
fürnemen/ sein Verbleiben haben.

VN
er Wilffte

assersKütten/
und Wöhren

§. I.
As ein Wasser-Fluß einem Gestatt/oder Land/ ein»

zig/unsichtlicherWeiß/ das ist/ nach / und nach/
Grießweiß zueführt/und anfchütket/das würdet
dessen eigen deme selbes Gestatt/ und Grund zue«
gehörig ; hätte aber der Gewalt deß Wassers rin
Stuck von einem Grund/oder Aw weck gerissen/

Und dem andern zugegeben / so bleibt esdeme / von dessen Grund/
oder Aw es weck gerissen worden / es hätte sich dann dem andern
Grund / oder Aw / solangangehengt/ daß die Bäum/ so es mit
sich gerissen/darinneneingewurßlet / von solcher Zeit an/ ist es für
deß andern Gurk zu halten.

§ « 2 .

Ingleichen wann das Wasser mit gantzem Fluß / oder eineK
Armb / durch einen Grund bricht / so viel an selbigem Grund / an bey«
den Seyten noch übrig / soll dein / Welchem eS zuvor gehörig gewest /
verbleiben / die Fischwaid aber/soll dem Herrn deß Fisch -Wasser/ auch
daselbsten zustehen. Kehrte sich das Wasser von dannen wieder in
sein vorigen Rinfall / so solle der vorige Inhaber deß Grunds / seinem
Gefallen nach / denselben wiedrrumben zu gebrauchen haben / wie
auch wann durch Güß / einem ein forder Orth seines Grunds / weck
gewaschen wird / undhernachsich das Wasserwiedervom selbigen

Z Orth



4L Der Ailfste Tikul/ vHir wastersthütterr/ Awen / rc.
Orthabkehrt / so weit dann vorhero deß anrainenden Grund Inha¬
bers Gerechtigkeit sich erstreckt / soll er ihm davon wiederumb zu¬
zueignen Macht haben.

§ . Z-
Wannetwann die grossen Waffer-Güß im Rinfall truckene Orth

anschütten / die man Wöhrt / oder Insul nennet / wofern beyde äusse¬
re Wasser / Land / und Gestatt / eines Grund -Herrn/ so gehört ihm
auch der ganke ungeschälte Wöhrt : so sich aber der Wöhrt in Mitten
deß stressenden Wassers erzeigte / kommet er denen Grund -Herrenzu /
welche von beedcn Seyten deß Wassers / ihre Gründ nächst daran li-

erstrecken / und fernen dran stoffen. Sötte hingegen der Wöhrt in
Mitte deß Fluß nicht erwachsen / sondern einer Seyten näher seyn / so
istsolcher denenalleingehörig / welche auff derselben Seyten nechst
dem User/ und Gestatt ihre Gründ/und Böden haben. Wann aber
das fließend Wasser getheiletwäre / und käme darnach unten zusam¬
men / daß es also auß jemands Acker / oder Grund ein Insul machte /
so bleibt denen jenigen der Acker / oder Grund / dessen er eigenthumb¬
lich vorhin gewesen ist.

§. 4-
Was deß Wassers-Gewalt in Einbrüchen / oder Güssen von

Holtzwerck einem frembden Grund an-oder zutragt / das stehet des»
selbigenGrunds-Herrn billich zu ; was aber von Schiffen / Zillen/
Flössen / Kauffmanns-oder andern Gütern / es seye durch Wasser-Ge¬
walt / Schiff-Bruch / oder ungefehrwegrinnete / solle dasselbe seiM"

und verborgenen Wut.
§ . i.

S ist einem jeden auff seinem Grund / Boden / und

rey/ .
zu graben/ Melassen/ und was er

nlge/
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